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Der Sotat'ffonöchef teö Sejirföbataiffonö leitet tie

ganje Snftruftion teö Sataillonö unb ift pfiidjtig
mit £ülfe feiner Offijiere fur »ollftäntige Stuöbilbung
ber Sruppen in alten Sheilen ju forgen.

Der Unterricht in ber Soltaten* unb «pefotonö*

fcfjule, im innern unb in bem SBachtbienfte foff »or*

jüglich in ber ©eineinte, roo bie Kompagnie fanton*

«irt ift, unter Slufftcbt ertheilt roerben. 3ur Sataillonö*

fchule unb jum geltbienfte roerben tie Kompagnien

jufammengejogen, unb ehenforoofel auf coupirtem
Serrain alö auf bem Srerjicrplage ju manö»rircn

geübt.
Slußer ten in ben Slrt. 117 unb 120 angegebenen

gälten bürfen bai ganje Safer fet'ntiird) feine 3ufammen*

juge ter Snfanterie ftatt finben. Serläugermig ober

Sermeferung ber Snftruftion barf nur »om ©roßen

Statfee bcroilligt roerten.

Sämmtlidjc SJtannfchaft, ofene Sluönafeme, roirb

bei ten Sürgcrn einquartiert, erfeält aber leine Se*

folbung roähmib ber Snftruftt'on.
Die Sürger erhalten für biefe Sinquartierung

feine Sntfctjäbigmtg »ont Staat, hingegen roirb eine

fünftige geieglidje Serfuguiig bie Sluögleichungöart in

be« ©emeinben fetbft beftimmen.

Die Seharffdjügen foffen ben Sommer feinburd)

roenigftenö 8 Schießübungen fealten.

3ebem Seharffdjügen foff alljährlich ju ten Ue6un*

gen im 3ielfct)icßen I fl. »om Staate gegeben roerben.

Sebeö Ouartier ift pfiidjtig eine Sdjießftatt »on

200 biö 400 Schritt Schußweite, nad; Sluömittlung
teö Scjirföfommanbanten, für tie Sdjarffdjügen un*

entgelclidj anjuroeifen.
Die Stefruten ter Kavallerie roerten »or iferem

Sintritt in bie ßompagnie einmal auf einen Unterridjtö*
curö »on 3 SBocben am ipauptortc jufammengejogen.
Dabei erfealten fie »om Staate Serpffegung unt «Pferbe*

rationen, unb bie jum Unterridjte nötbigen Offijiere
unb Unteroffijiere nadj iferem ©rab ben fealben eibge*

tröffifdjcn Solb.
Die Ka»atlcriften beö erften Sunbeöauöjugcö

roerben alle Safere einmal 6 Sage auf Koften bei
Staateö unb 2 Sage ofene Koften teö Staate Kom*

pagnienroeife jufamtnengejogen. Sie erfealten bei bt'efen

3iifammenjügen für 6 Sage bie Serpftcgung unb

gutterrattonen oom Staate, aber feine Sefolbung.
Die Stefruten ber Slrtiflerie feaben in ihren Se*

jirfen bie Sieftuteninftruftion ber Snfanterie mitjn*
machen. Ucbcrtieß finb biefelben alle 2 Safere »or ber

Slrtiflerieinfiruftion auf 14 Sage ju einer Stefruten*

inftrnftion jufammenjujiefeen. Sie erfeaften Serpjle*
gung »ont Staat, aber feine Sefolbung. Tie bajtt
erforberlichenSnftruftoren erhalten juber Serpffegung
bie Hälfte beö eibgenöffifchen Solbeö.

Die Slrtifferiefompagnien roerben »on 2 ju 2

Saferen auf 3 SBocben jufammengejogen, unb jroar
Offijiere, Unteroffijiere unb geuerroerfer »on beiben

Äompagnien, »on ben ©emeinen aber nur bie Kom*

pagnie, bie nach ber Steifeenfolge auf bem «pifet tiefet-

Sie erfealten Serpffegung, unb bk Offijiere, bie 6e*

ritten fein muffen, audj gmterrationen »om Staate,
aber feine Sefoftung.

Die jüngere «JJtannfdjaft teö Slrtiflcrictrainö mit
Offijieren unb Unteroffijieren roirb, inforoeit fte jur
halben Sefpautimtg nötbig ift, ju ber 2jäljrigeit Str»

tifferieiuftruftioit auf roenigftenö 10 Sage beigejogen
nach gleichen Seftimmungen roie bie Slrtiflerie.

Unmittelbar nach ter J?erbftinftruftion ber Sn*
fanterie roirb bie «JJtannfdjoft jum 3ielfd)icßen fom*

pagnienroeife auf einen Sag einberufen.
Rum 3ielfdjießen erfeält jeter Snfanterift 6 fdjarfe

«Patronen »om Staate.
Die eitgenöffifchen 3nfpeftionen foffen ebenfaflö

nur bejt'rföroeife, unb jroar in ber Siegel anftatt ber

jperbftmufteriing, fogleicb nad) ber Werbftübung ge*

fealten roerben.

Die Sdjarffchügen, bie Kaöafferie, bie Slrtifferie
unb ber Srain foffen aher ju biefen Snfpeftionen fom*

pagnienroeife jufammengejogen roerten.

9^ad>ctct>tctt auö ter (£ibgeitO!lenfcJ)aft.

S ern. Sin Kreiöfdjreiben »om Dejember tfeeilt

ben Kommiffionöberidjt über bie Organifation ber

Stechtöpflege unb bie «Projeßform im eibgenöffifchen

^jeere, fammt bem Sntrourfe biefer beiben Slbtheilitn*

gen bei «JJtilitärftrafgefegbudjeö, mit. Daöfelbe jer*
fällt itt ein «JJtebrfeeitö * uub ein «JJiinberfeeitögiitacfjten,

roo»on erftereö £r. Kafimir «pföffer, bai jroeite Jpr.

Sfeambrier jum Serfaffer hat. Tie SJtajorität hat fid)

unbebingt für «JJtünblidjfeit unb Ocffentlidjfeit im

Strafredjtööcrfaferen auögefprochen unb fudjt früfeere

Sebenfen unb Sinroenbungen ju roiberlcgen; bie

«JJtinberfeeit fdjließt fidj für Sor* nnb Spejialuttter*
fudjung roefentlicfj an bai alte «projeßoerfaferen an.

CSlllg. «JJtilit. 3n'tuttg in Darmfiabt.)

Die gleiche 3eitfd)rift bringt unö fchon im Sto*

»emherfeefte bk «Jiadjridjt, baß nun bie reöibirte eib*
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Der Bataillonschef des Bezirksbataillons leitet die

ganze Instruktion des Bataillons, und ist pflichtig
mit Hülfe seiner Offiziere fur vollständige Ausbildung
der Truppen in allen Theilen zu sorgen.

Der Unterricht in der Soldaten- und Pelotons-
schule, im innern und in dem Wachtdienstc soll

vorzüglich in der Gemeinde, wo die Kompagnie kanton-

uirt ist, unter Aufsicht ertheilt werden. Zur Bataillonsschule

und zum Felddienste werden die Kompagnien

zusammengezogen, und ebensowohl auf coupirrem

Terrain alS auf dem Exerzierplätze zu manövriren

geübt.
Außer den in dcn Art. 1 !7 und 120 angegebenen

Fällen dürfen das ganze Jahr hindurch keineZusammen-

zugc dcr Infanterie statt finden. Verlängerung odcr

Vermehrung der Instruktion darf nur vom Großen

Rathe bewilligt werden.

Sämmtliche Mannschaft, ohne Ausnahme, wird

bei den Bürgcrn einquartiert, erhält aber keine

Besoldung während der Instruktion.
Die Bürger erhalten für diese Einquartierung

keine Entschädigung vom Staat. Hingegen wird eine

künftige gesetzliche Verfügung die Ausgleichungsart in

deu Gemeinden selbst bestimmen.

Die Scharfschützen sollen den Sommer hindurch

wenigstens 8 Schießübungen halten.

Jedem Scharfschützen soll alljährlich zu den Uebungen

im Zielschießen 1 fl. vom Staate gegeben werden.

Jedes Quartier ist pflichtig, eine Schießstatt von

WO bis 400 Schritt Schußweite, nach Ausmittlung
deS Bczirkskommandanten, für die Scharfschützen

unentgeldlich anzuweisen.

Die Rekruten der Kavallerie werden vor ihrem

Eintritt in die Kompagnie einmal auf einen Unterrichts-
curs von 3 Wochen am Hauplorte zusammengezogen.

Dabei erhalten fie vom Staate Verpflegung und Pferdc-

rationen, und die zum Unterrichte nöthigen Offiziere
und Unteroffiziere nach ihrem Grad den halben

eidgenössischen Sold.
Die Kavalleristen des ersten Bnndesauszugcs

werden alle Jahre einmal 6 Tage auf Kosten des

Staates und 2 Tage ohne Kosten des Staats
Kompagnienweise zusammengezogen. Sie erhalten bei diesen

Zufammeuzügen für 0 Tage die Verpflegung und

Futterratiouen vom Staate, aber keine Besoldung.

Die Rekruten der Artillerie haben in ihren
Bezirken die Rekruteninstruktion der Infanterie
mitzumachen. Uebcrdieß sind dieselben alle 2 Jahre vor der

Artillerieinstruktion auf 14 Tage zu einer Rckruten-

i'nstrnktion zusammenzuziehen. Sie erhalten Verpflegung

vom Staat, aber keine Besoldung. Die dazu
erforderlichen Jnstruktoren erhalten zu der Verpflegung
die Hälfte des eidgenössischen Soldes.

Die Artilleriekompagnien werden von 2 zu 2
Jahren auf 3 Wochen zusammengezogen, und zwar
Offiziere, Unteroffiziere und Feuerwerker vou beiden

Kompagnien, von den Gemeinen aber nur die

Kompagnie, die nach der Reihenfolge auf dem Piket steht.

Sie erhalten Verpflegung, und die Offiziere, die
beritten sein müssen, auch Futterratiouen vom Staate,
aber keine Besoldung.

Die jüngere Mannschaft des Artillcrictrains mit
Offizieren und Unteroffizieren wird, insoweit sie zur
halben Bespannung nöthig ist, zu der 2jährigen Ar.
tillerieinstruktion auf wenigstens 10 Tage beigezogen

nach gleichen Bestimmungen wie die Artillerie.
Unmittelbar nach der Herbstinstruktio,, der

Infanterie wird die Mannschaft zum Zielfchießen kom-

pagnienweise auf einen Tag einberufen.
Zum Zielfchießen erhält jeder Infanterist 6 scharfe

Patronen vom Staate.
Die eidgenössischen Inspektionen sollen ebenfalls

nur bezirksweise, und zwar in der Regel anstatt der

Herbstmusterung, sogleich nach der Herbstübung
gehalten werden.

Die Scharfschützen, die Kavallerie, die Artillerie
und der Train sollen aber zu diesen Inspektionen
kompagnienweise zusammengezogen werden.

Nachrichten aus der Eidgenosseuschaft.

B ern. Ein Kreis schreiben vom Dezember theilt
den Kommiffionsbericht über die Organisation der

Rechtspflege und die Prozeßform im eidgenössischen

Heere, sammt dem Entwürfe dieser beiden Abtheilun-

gen des Militärstrafgesetzbuches, mit. Dasselbe
zerfällt in ein Mehrheitö - uud ein Minderheirsgutachten,
wovon ersteres Hr. Kasimir Pfyffer, das zweite Hr.
Chambrier zum Verfasser hat. Die Majorität hat sich

unbedingt für Mündlichkeit und Oeffentlichkeit im
Strafrechtsverfahren ausgesprochen und sucht frühere
Bedenken und Einwendungen zu widerlegen; die

Minderheit schließt sich für Vor- und Spezialuntersuchung

wesentlich an das alte Prozeßverfahren an.

(Allg. Milit. Zeitung in Darmstadt.)

Die gleiche Zeitschrift bringt uns schon im No-
vemberhefte die Nachricht, daß nun die revidirte cid-



— 15 —

geitöffifdje «JJti(itärorga«t'fatt'on beftniti» »on 13 Stän*
ben angenommen fei. Sdiroeijerblätter bagegen mclben,
bafj über St'nnafeme ober Sen»erfung berfelben in 3"g
nodj im Saufe beö Dejemberö biöfutirt, aber noch

nidjtö entfdjieben rourbe. Da Rua einer ber jroei
Stänbe ift, »on beren Statifffation bie Slnnabme ab*

hängt, auf ber anbern Seite aber ber fcbroeijerifcfje

Korrefpontent ber allgemeinen «JJtilitär*3eitung in
Darmftabt auö fiehercr unb nafeer Duelle ju fcböpfen

fdjeint, fo ift afferbingö fdjroer ju entfdjeiben, roelche

Stactjrictjt bie richtige fei.

Sern. «JJtit Sinmntfe 6efd)foß am 1. «JJtärj ber

©roße Statfe auf ben SIntrag bei «JJi'litärbeparrementö
unb auf Stttpfefjlmtg beö Stegtermtgöratfjeö, im Saufe

biefeö Safereö 4 Snfanteriebataillone bataiftonöroeife ju
einem SBieberbofungöfitrfe für 14Sage, ofene bt'e Steife*

tage, einjtihentfett.

Ohfchon biefe Reit audj nur jur SBieterfeofuttg
beö Sfffernotferoenbfgften fefer furj ift, unb tie «JJtilitär*

»erfaffung laut §. 130 eine Datier »on 3 SBocben ge»

ftattet hätte, fo ift tennod) aui tiefem Sefchluffe ter
gute SBiffe beö ©roßen Statfeeö, für ben Unterricht
ber Sruppen »on nun an ein «JJieferereö ju leiften,
miöerfennhar.

So ift aud) nicht jn jroeifefn, baß bt'e «JJtilitär*

6efeörben für »orfeerige Sinberufung ber Sabreö ber

betreffenben Sataillonö beftenö forgen roerben ba

biefe SBieberfeolungöfurfe nur in Sereim'giing mit biefer

Sabreöfcfjute »on roaferem unb bleibenbem Stugen fein
fönnen.

3m folgenben Safer folt mit 4 anbern Sataiffonen

auf gleiche SBeife fortgefaferen, unb im jroeiten Safer

enblicb mit ben Kantonallagern ber Slnfang gemadjt
roerben.

Rürid). Stach Sefdjluß beö Stegierungöratfeö
fott bei ben reitenben Sägern beö Kantonö 3üridj ftatt
beö biöfeerigen Sfchafo'ö ber Jpetm nach baierffdjetn
«JJtobeff alö Kopfbebedung eingeführt roerben. Siö
jegt ifl noch nicht entfdjieben, roeldje Kopfbebedung
bie jroedmäßigere fei, benn beibe haben eben fo »iele
Sortfeeile afö Stadjtfeeife; immerfein bünft unö aher

biefer Sefdjluß int SBiterfprudje mit §. 162 ber re»i*
birten eibgenöffifchen «JJtilitärorganifation, bt'e für alle
SBaffengattungen beö Sunteöfeeereö ,eine gleidjförmtge
Kopfhetedung »orfdjrribt, mtb etroaö »oreilig, ba

nach §. 173 üher taö Kteibungöroefen im Slttgemeineit
eine fpejielle Serorbnung bie auöführiichern Sorfdjrif*
ten ertheilen foff.

9)1 M s c tl e jt.
£>a$ ferner getblager »on 1767 auf bem

Äirc&fclb M 23ern.

(Sortfegung ber in Str li bes porigen «Jahrgangs ange»
fangentn «Olisjeüe.)

»»Den 13. Sunt. «JJtorgen3 um 9 Uhr nafem tie
Sfrmee baö ©eroefer unb ftellte fich »or ter gronte
beö Sagerö en Parade. — Um 9 Ufer langte Sfero

©naten S)r. Slmtöfdjitltheiß »on Srlach »on »erfdjie*
benen »on «JJtngbbnt. ben Stäthen begleitet im Sager an.

— Die ganje Slrmee fdjroenfte mit «pelotonö rechtö

unb beftlt'rte »or 3fero ©naben »orbei, roelihe bk
Offijierö faliitirten. gitbre barauf fort pclotouöroeife

ju marfehiren, biö unten auf taö gelt, roo fte fidj
in Sdjlodjtortnung ftellte. Die Solontärö unt ©re*
nabierö auf ten rechten, bie güfelierö aber auf tem
linfen glügel Sluf jetem glügel roar eine Satterie,
unt tie Sotaiffonöftüde t'n ber SJtitte jroifchen beiten
Sataillonö. Die Dragoner ftunten feinter brr Snfan*
terie auf beiten glügeln. — Stuf taö Kommonto:
«JJtorfcb! fegte fid) tie ganje Sinie t'n Seroegung; bt'e

Satterien auf beiben glügeln ftengett an jit feuern;
hernach bie Satterie in ber «JJutte. Die Kanonen

roaren aflejet't 50 Schritte »or ber Sinie. — 3m
Sl»ancieren rourbe juerft «Pelotonö* feemach Diüiftonö*
roeife gefeuert. — Daö «pelotonfeuer rourbe bei biefem

nnb äffen anbern «JJtanö»erö auf folgenbe Slrt gemacht:
Stlö tie Sfeargirung »orbei, öffnete fich auf jetem
glügel eine Dioifion, unt ließen tie Dragoner burdj*
paffiren, um bem geinb nachjubauen. Die beiten

glügel fingen jugleicb an ju feuern. Sohalb tie beiten

"pelotonö auf ben glügeln gefeuert hatten, feuerten
bie 2 gleich barauf folgenben, unb rourbe fo bii in
bie «JJiitre bei Satoiftonö fortgefahren. SBonn bk
erfte Dedjorge »orbei, fo ließe jeber Offijier fein «pelo*

ton fo gefebroint alö möglich feuern, ohne fich an bk
anbern ju lehren; nur mußte er babei Sicht haben,

baß efee er geuer geben ließe, baö auf ihn folgenbe

«Peloton gelaten unb baö ©eroehr auf ber Schulter
feabe. — jpierauf marfdjirte bie Slrmee roieter bi»i*

fionöroeife gegen baö Sager; jebe Kompagnie madjfe
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genössilche Militärorganisation definitiv von 13 Ständen

angenommen sei Schweijerblätter dagegen melden,
daß über Annahme oder Verwerfung derselben in Zug
noch im Laufe des Dezembers diskutirt, aber noch

nichts entschieden wurde. Da Zug einer der zwei
Stände ist, von deren Ratifikation die Annabme
abhängt, aus der andern Seite aber der schweizerische

Korrespondent der allgemeinen Militär-Zeitung in
Darmstadt aus sicherer und naher Quelle zu schöpfen

scheint, so ist allerdings schwer zu entscheiden, welche

Nachricht die richtige sei.

Bern. Mit Einmuth beschloß am 1. März der

Große Rath auf den Antrag des Militärdepartements
und auf Empfehlung des Regierungsrathcs, im Laufe
dieses Jahres 4 Jnfanteriebataillone bataillonsweise zil
einem Wiederholungsknrse für 14Tage, ohne die Reifetage,

einzuberufen.

Obschon diese Zeit auch nur zur Wiederholung
des Allernothwendigsten sehr kurz ist, und die

Militärverfassung laut F. 130 eine Dauer von 3 Wochen

gestattet hätte, so ist dennoch nus diesem Beschlusse der

gute Wille des Großen Rathes, für den Unterricht
der Truppen von nun an ein Mehreres zu leisten,
unverkennbar.

Es ist auch nicht zu zweifeln, daß die

Militärbehörden für vorherige Einberufung der Cadres der

betreffenden Bataillons bestens sorgen werden, da

diese Wiederholungsknrse nur in Vereinigung mit dieser

Cadresschule von wahrem und bleibendem Nutzen fein
können.

Im folgenden Jahr foll mit 4 andern Bataillonen
auf gleiche Weise fortgefahren, und im zweiten Jahr
endlich mit den Kantonallagern der Anfang gemacht
werden.

Zürich. Nach Beschluß des Regierungsraths
soll bei den reitenden Jägern des Kantons Zürich statt
des bisherigen Tschako's der Helm nach baierischem

Modell als Kopfbedeckung eingeführt werden. Bis
jetzt ist noch nicht entschieden, welche Kopfbedeckung
die zweckmäßigere sei, denn beide haben eben so viele
Vortheile als Nachtheile; immerhin dünkt uns aber
dieser Beschluß im Widerspruche mit Z, 162 der
revidirten eidgenössischen Militärorganisation, die für alle
Waffengattungen des Buudesheeres /ine gleichförmige
Kopfbedeckung vorschreibt, und etwas voreilig, da

nach §. 173 über das Kleidungswesen im Allgemeinen
eine spezielle Verordnung die ausführlichern Vorschriften

ertheilen foll.

Miszellen.
Das Berner Feldlager von 1767 auf dem

Kirchfeld bei Bern.
(Fortsetzung dcr in Nr t> des vorigen Jahrgangs ange¬

fangenen Miszelle.)

"Den 13. Juni. Morgens um 9 Uhr nahm die

Armee das Gewehr und stellte sich vor der Fronte
des Lagers en p^lle. — Um 9 Uhr langte Jhro
Gnaden Hr. Amtsschultheiß von Erlach von verschiedenen

von Mnghbrn. den Räthen begleitet im Lager an.

— Die ganze Armee schwenkte mit Pelotons rechts
und desilirte vor Jhro Gnaden vorbei, welche die

Offiziers salutirten. Fuhre darauf fort pclotonsweise

zu marschiren, bis unten auf das Feld, wo sie sich

in Schlachtordnung stellte. Die Volontärs und
Grenadiers auf den rechten, die Füseliers aber auf dem

linken Flügel Auf jedem Flügel war eine Batterie,
und die Bataillonsstücke in der Mitte zwischen beiden

Bataillons. Die Dragoner stunden hinter d?r Infanterie

auf beiden Flügeln. — Auf das Kommando:
Marsch! setzte sich die ganze Linie in Bewegung; die

Batterien auf beiden Flügeln ficngen an zu feuern;
hernach die Batterie in der Mitte. Die Kanonen

waren allezeit 56 Schritte vor der Linie. — Im
Avancieren wurde zuerst Pelotons - hernach Divisionsweise

gefeuert. — Das Pelotonfcuer wurde bei diesem

und allen andern Manövers auf folgende Art gemacht:
Als die Chargirung vorbei, öffnete sich auf jedem

Flügel eine Division, und ließen die Dragoner durch-

passiren, um dem Feind nachzubauen. Die beiden

Flügcl fingen zugleich an zu feuern. Sobald die beiden

Pelotons auf den Flügeln gefeuert hatten, feuerten
die 2 gleich darauf folgenden, und wurde fo bis in
die Mitte des Bataillons fortgefahren. Wann die

erste Décharge vorbei, fo ließe jeder Offizier scin Peloton

fo geschwind als möglich feuern, ohne sich an die

andern zu kehren; nux mußte cr dabei Acht haben,

daß ehe er Feuer geben ließe, das auf ihn folgende

Peloton geladen und das Gewehr auf der Schulter
habe. — Hierauf marfchirte die Armee wieder

divisionsweise gegen das Lager; jede Kompagnie machte
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